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Benutzerhinweise

Benutzerhinweise

Die Reihe „Fälle“ ermöglicht sowohl den Einstieg als auch die Wiederho-
lung des jeweiligen Rechtsgebiets anhand von Klausurfällen. Denn unser
Gehirn kann konkrete Sachverhalte besser speichern als abstrakte Formeln.

Ferner erfordern Prüfungsaufgaben regelmäßig das Lösen von konkreten
Fällen. Hier muss dann der Kandidat beweisen, dass er das Erlernte auf den
konkreten Fall anwenden kann und die spezifischen Probleme des Falles
entdeckt. Außerdem muss er zeigen, dass er die richtige Mischung zwi-
schen Gutachten- und Urteilsstil beherrscht und an den Problemstellen
überzeugend argumentieren kann. Während des Studiums besteht die Ge-
fahr, dass man zu abstrakt lernt, sich verzettelt und letztlich gänzlich den
Überblick über das wirklich Wichtige verliert.

Nutzen Sie die jahrzehntelange Erfahrung unseres Repetitoriums. Seit
mehr als 60 Jahren wenden wir konsequent die Fallmethode an. Denn ein
prüfungsorientiertes Lernen muss „hart am Fall“ ansetzen. Schließlich
sollen Sie keine Aufsätze oder Dissertationen schreiben, sondern eine
überzeugende Lösung des konkret gestellten Falles abgeben. Da wir nicht
nur Skripten herausgeben, sondern auch in mündlichen Kursen Studieren-
de ausbilden, wissen wir aus der täglichen Praxis, „wo der Schuh drückt“.

Die Lösung der „Fälle“ ist kompakt und vermeidet – so wie es in einer Klau-
surlösung auch sein soll – überflüssigen, dogmatischen „Ballast“. Die Lö-
sungen sind, wie es gute Klausurlösungen erfordern, komplett durchge-
gliedert und im Gutachtenstil ausformuliert, wobei die unproblematischen
Stellen unter Beachtung des Urteilsstils kurz ausfallen.

Beispiele für die Gewichtung der Punktvergabe in einer Semesterab-
schlussklausur finden Sie hier: 

Wir vermitteln hier die Klausuranwendung. Die Reihe „Fälle“ ersetzt nicht
die Erarbeitung der gesamten Rechtsmaterie und ihrer Struktur. Über-
greifende Aufbauschemata für das gesamte Strafrecht finden Sie in unse-
rem „Aufbauschemata Strafrecht/StPO“. Ferner empfehlen wir Ihnen zur
Erarbeitung der jeweiligen Rechtsmaterie unsere Reihe „Basiswissen“. Mit
dieser Reihe gelingt Ihnen der erfolgreiche Start ins jeweilige Rechtsgebiet:
verständlich dargestellt und durch zahlreiche Beispiele, Übersichten und
Aufbauschemata anschaulich vermittelt. Eine darauf aufbauende Darstel-
lung des Stoffes auf Examensniveau liefert unsere Reihe „Skripten“. Sofern
die RÜ zitiert wird, handelt es sich um unsere Zeitschrift „Rechtsprechungs-
Übersicht“, in der monatlich aktuelle, examensverdächtige Fälle gutachter-
lich gelöst erscheinen.

Viel Erfolg!

bit.ly/2KQIe2q

Alpmann Schmidt

mit Auszügen aus der Reihe

„Basiswissen“ 

Ihr Ratgeber für die erste Klausur

Musterklausur

Öffentliches Recht 

Grundrechte

bit.ly/2mfIRUJ

Alpmann Schmidt

Musterklausur
Strafrecht AT

Ihr Ratgeber für die erste Klausur

mit Auszügen aus der Reihe

„Basiswissen“ 

bit.ly/2zAPrys

Alpmann Schmidt

Musterklausur
BGB AT

Ihr Ratgeber für die erste Klausur

mit Auszügen aus der Reihe

„Basiswissen“ 
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Klausurtechnik u. -taktik

Klausurtechnik und -taktik

A. Oberste Klausurregel

„Ruhe bewahren – andere kochen auch nur mit Wasser.“

B. Technischer Ablauf

Der technische Ablauf einer Klausur stellt prinzipiell einen „Vierakter“ dar; opti-
mal mit folgendem Ablauf:

C. Die sieben Regeln für eine erfolgreiche Klausurbearbeitung:

I. Sachverhaltsaufbereitung

 Den Sachverhalt sorgfältig mindestens zwei- bis dreimal vollständig
lesen.

 Sachverhaltsskizze und/oder Zeitstrahl unter Beachtung der Fallfrage
erstellen.

 Dabei auf gesondertem Blatt die ersten Ideen („§§ ..., Erlaubnistatbe-
standsirrtum“ etc.) notieren.

II. Fragestellung genau herausarbeiten und beachten; dabei

 Bildung von Tatkomplexen bei selbstständigen Lebenssachverhalten.

 Aufgliederung nach Sachverhaltsabschnitten, Chronologie und Personen.

 Wesentliche Probleme herausfinden; wo liegen die Schwerpunkte der 
Klausur?

 Sachliche und persönliche Begrenzung der Strafbarkeitsprüfung ggf.
unbedingt beachten.

III. Die rechtliche Durchdringung des Falles und die Erstellung der Lö-
sungsskizze vollzieht sich in zwei Phasen:

1. Brainstorming (kreative Phase):

 Auffinden und Ordnen der in Betracht kommenden Strafnormen: Wer
könnte sich wodurch wie wonach strafbar gemacht haben?

 Alle Gesetze – auch wenn hinlänglich bekannt – lesen, um nichts zu
vergessen.

 Klausurtipp: Auch immer „zwei §§ davor und zwei dahinter“ prüfen!!!

2. Disziplinierte Prüfung (Arbeitsphase)

 Akribische Prüfung der als lösungsrelevant erkannten Rechtsnormen.

IV. Der Sachverhalt ist mitteilsam und heilig!!!

1. Ein Teil der Klausurlösung muss sich aus dem anderen ergeben; wenn es
bei der Lösung nicht richtig weitergeht, darf nicht der Sachverhalt dem
gewollten Ergebnis angepasst werden (Gefahr der „Sachverhaltsquet-
sche“), sondern der eigene Lösungsansatz muss überprüft werden.

1. Akt: Vollständiges Erfassen des Sachverhalts 

2. Akt: Erstellen einer vollständigen Lösungsskizze (Gliederung)

3. Akt: Niederschrift des Gutachtens

4. Akt: Durchlesen der eigenen Lösung und „Feilen“ an der Lösung
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Klausurtechnik u. -taktik

2. Ausnahmen:

 Bei Lücken im Sachverhalt immer lebensnahe Auslegung; aber nur,
wenn sie für die Lösung auch wirklich erforderlich ist.

 Rechtsansichten der Beteiligten können ein Tipp des Aufgabenstel-
lers, ein Hinweis auf einen Irrtum, aber auch eine Falle sein!

V. Schwerpunktbildung

1. Bereits bei der Erstellung der Gliederung problemorientiert prüfen,
Schwerpunkte bilden und in der Lösungsskizze kennzeichnen (z.B. durch
eine andere Farbe oder mit einem „P“).

2. Als abwegig Erkanntes aussortieren!

 Klausurtipp: Immer kritikfähig in Bezug auf die eigene Lösung bleiben!!!

VI. Prüfungsreihenfolge im Strafrecht (sofern nicht durch Fragestellung
eingeengt)

1. Nach Personen

 Prüfung des Tatnächsten zuerst

 Bei wechselnder Beteiligung verschiedener Personen: Täter immer
vor Teilnehmer

2. Handlungen in historischer Reihenfolge prüfen; jedoch Vorziehen der
Delikte, die bei der Konkurrenzbildung dominieren und - bei gravieren-
den Unterschieden im Strafrahmen - schwere Delikte vor den leichten.

3. Konkrete Prüfungsaufhänger suchen

Keine abstrakten Erörterungen, sondern Probleme stets konkret am Tat-
bestandsmerkmal erörtern.

VII. Handwerkliches Können bei der Erstellung der Lösung

1. Bei der Subsumtion immer den Pendelblick bewahren zwischen der Fra-
gestellung, dem Gesetzestext der zu prüfenden Norm und dem Sachver-
halt.

2. Rechtsnormen genau bezeichnen (nicht „§ 244 StGB“, sondern § 244
Abs. 1 Nr. 1 a) Alt. 1 StGB) und vollständig prüfen.

3. Reihenfolge: Voraussetzung, Definition, Subsumtion, dann (Zwischen-)
Ergebnis („Somit hat A rechtswidrig gehandelt ...“).

Nicht Ergebnis voranstellen, da unzulässiger Urteilsstil („A hat den Tatbe-
stand des § 242 StGB erfüllt, denn ...“)!

4. Bei Meinungsstreiten nach vorheriger Herleitung zunächst Darstellung
der einzelnen Meinungen mit Subsumtion und Ergebnis zum konkreten
Fall. Nur, wenn es für die Falllösung darauf ankommt, entscheiden. Kom-
men alle Meinungen zum selben Ergebnis, kann es praktischer sein, dies
erst nach der Darstellung des Meinungsstandes durch Subsumtion aufzu-
zeigen. Bei verschiedenen Ergebnissen: Stellungnahme nicht vergessen!

5. Klare und geraffte Argumentationen 
(„Dafür/Dagegen spricht, ...“)

6. Tatbestandsmerkmale können offengelassen werden, wenn ihr Vor-
liegen problematisch ist und die Norm wegen eines anderen, gleichrangi-
gen Tatbestandsmerkmals offensichtlich (aber nur dann!) nicht vorliegt.
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Klausurtechnik u. -taktik

7. Wichtig: Gliederungspunkte verwenden, da dem Prüfer nur so klar wird,
dass man die Systematik (z.B. Obervoraussetzung, Untervoraussetzung;
Anwendbarkeit – Voraussetzungsseite – Rechtsfolge) beherrscht. Also
nicht in „einem Stück“ runterschreiben! Hingegen sind Überschriften, z.B.
„Tatbestand“, „Rechtswidrigkeit“ und „Schuld“ entbehrlich.

8. Bilden Sie Schwerpunkte. D.h. ausführliche Argumentation an den
„Knackpunkten“ des Falles, hingegen Unproblematisches kurz erörtern.
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